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Haushalt und landwirtschaftlicher Bedarf 
Preisblatt

Gas klassik Grundversorgungstarif

Bis 6.600 kWh/Jahr     Netto1) Brutto2)

Verbrauchspreis Cent/kWh 12,40 14,76
Grundpreis3) Euro/Monat 4,50 5,36

Ab 6.601 kWh/Jahr     Netto1) Brutto2)

Verbrauchspreis Cent/kWh 10,90 12,97
Grundpreis3) Euro/Monat 12,75 15,17

Preise: Stand 01.03.2025

Grundlage der Belieferung ist die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem 
Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) und deren Ergänzende Bedingungen.

Im Netto-Verbrauchspreis sind die Energiesteuer (0,55 Cent/kWh) und die Konzessionsabgabe (0,33 Cent/kWh) enthalten. Der Saldo dieser einfließenden Kostenbelastungen beträgt 
0,88 Cent/kWh. Sofern Ihre Verbrauchsstelle in der PLZ 49504 liegt, ändert sich die Konzessionsabgabe (0,22 Cent/kWh) sowie der Saldo der Kostenbelastungen (0,77 Cent/kWh). 
Bei Gasnutzung, die ausschließlich zum Kochen und zur Warmwasserbereitung dient, beträgt die Konzessionsabgabe 0,77 Cent/kWh (PLZ 49504: 0,51 Cent/kWh).
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Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich mit Ablauf eines Abrechnungsjahres mit der Jahresabrechnung. Zusätzliche monatliche, vierteljährliche 
oder halbjährliche Rechnungsstellungen werden je zusätzlicher Rechnung mit netto 20,08 Euro bzw. brutto 23,90 Euro berechnet. 

Rechnungen und Abschlagszahlungen werden jeweils zum festgelegten Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig. Bei Zahlungsverzug können 
die Stadtwerke, wenn sie erneut zur Zahlung auffordern oder den Betrag durch Beauftragte einziehen lassen, die Kosten hierfür pauschal wie folgt in Rechnung stellen:

1. Schriftliche oder telefonische Mahnung  1,00 € 3. Sonstige Kosten: 

2. Persönliche Vorsprache eines von den Stadtwerken beauftragten Mitarbeiters:   - Maschinell erstellter Kontoauszug  kostenlos 
 - während der Geschäftszeiten  17,00 €  - Manuell erstellter Kontoauszug  10,00 € 
 - außerhalb der Geschäftszeiten  22,00 €  - Rücklastschrift  gemäß Bankberechnung

Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe einer Pauschale.

1) Die Nettopreise beinhalten die Energiebeschaffungskosten, Vertriebskosten, Entgelte für Netznutzung, Messtellenbetrieb und Messung, soweit diese Kosten der Stadtwerke vom Mess-
stellenbetreiber in Rechnung gestellt werden, Konzessionsabgaben, Energiesteuer, Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG, soweit nicht gesetzlich aufgehoben, Bilanzierungsumlage nach 
§ 29 GasNZV und die Kosten aus dem Kauf von Emissionszertifikaten für das Inverkehrbringen von Brennstoffen  2) Inklusive der gesetzlichen im Lieferzeitraum gültigen Umsatzsteuer.  
3) Der Grundpreis gilt für eine Anlage mit einem Standardzähler.

Derzeit entspricht das gelieferte Erdgas im Netzgebiet der Stadtwerke Osnabrück AG dem DVGW Arbeitsblatt G 260 der Gruppe H. Die Bezeichnung des Marktgebietes der Stadtwerke 
Osnabrück AG lautet: NCG H-Gas. Qualität und Übergabedruck werden im Netzanschlussvertrag geregelt. Bei Gas gelten die Verbrauchspreise für eine Kilowattstunde/kWh). Der Faktor 
ist das Produkt aus der Zustandszahl z und dem Abrechnungsbrennwert H

s,eff
 und gibt das Verhältnis von Brennwert des Gases (kWh) und dem gemessenen Gasvolumen (m3) an. Die 

Zustandszahl errechnet sich aus dem Effektivdruck p
eff

 (Übergabedruck), dem Luftdruck p
amb

 (abhängig von der der Messstelle zugeordneten Höhenzone) und der Abrechnungs-
temperatur T

eff
. Die Werte für den Abrechnungsbrennwert, der Abrechnungstemperatur, die Höhenzonen und die resultierenden Zustandszahlen sind auf der Internetseite des 

jeweiligen Verteilnetzbetreibers veröffentlicht. Stand: 01. Oktober 2009


